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a. S" bie Sinie:

378 ©diußrafeten,
162 SBitrfrafeten,
16 Sranbrofeten.

b. Sn bie ©iütftonöparfö:
168 ©dmßrafeten,

72 SQBurfrafcten,

60 Sranbrofeten.

c. S" ben ©epotporf:
240 ©cbußrafeten,
104 ÎBurfrateten.

Slrt. 3. ©ie »ter Rafetcnbatterien ber Referoe

ftnb aufgehoben.
©en betreffenben Kantonen bleibt eö überlaffen,

entmeber für bie Silbttng ber Sluöjüger=Satterien bie

Sllteroftoffen beö Stuöjugeö unb ber Refer»e ju »er-
fcbmeljen, ober aber burd) »ermehrte Refrtitirung in=

nert brei S^fe^f" biefe Satterien auf ben burch baö

gegenwärtige ©efefe »orgcfchriebenen Seftanb ju er-

gänjen. Sn lefeterem gatte wirb bie Mannfchoft ber

biöherigen Rafetcnbatterien ber Refende, fo wie über=

haupt auch bie in Bufunft auö ben Rafetenbotterien
in bie Sltteröftaffe ber Referüe treteube Mannfchoft
ben übrigen Strtitteriefompagnien ber Sunbeörefer»e
einverleibt.

Slrt. 4. ©ie auf bie Organifation unb ben Se*

ftanb ber Rafetcnbatterien bejügtidien Seftimmungen
beö ©efefeeê über bie Mititärorganifotion, »om 8.
Mai 1850, unb beö ©efefeeö über bie Sciträge an

Mannfchaft, gerben unb Materiellem, »om 27. Slu*

guft 1851, fo weit fotdie mit bem gegenwärtigen
©efefee im SSiberfpmcb ftnb, ftnb aufgehoben.

Slrt. 5. ©er Sunbeöratb ift mit ber Sottjiefeung
biefeö ©efefeeö beauftragt.

Hae €urn-Hea,lement.

©aö Mititärbepartement ber fchmeijerifefeen ©ib=
genoffenfcfeoft hat an bie Milttärbefeörben ber Kantone
in Sejug auf ©infüferung bei netten Sum=Regle=
mentö folgcnbeö Kreiöfchreiben ertaffen:

„Slnbet überfenben mir SDnen bie ©remptare ber

foeben erfthienen

„Slnleitung jum Surnunterricfit für bie eibgenöffifiDen
Sruppen, erfter Sfeeil greiübungen."

©iefeö Reglement ift »om Sunbeöratb unterm 13.

Sanuar 1862 gutgeheißen morben unb fott beim

Sumunterrid)t für fämmtlicfee Sruppen pro»iforifd)
angemanbt merben.

©ie merben niefet »erfennen, melcfeen ©inftuß ein

richtig geleiteteö Surnen ouf bie mititäriftfee 3luöbit=

bung beö angefeenben SSefermanneö haben fann, unb
mie gerabe boö Sumen boö einjige Mittel ift, fcfemäd)=

licfee Körper ju ftarfen unb jur ©rtragung ber 2ln=

ftrengungen ju fräftigen, ber Serfnöcfeerung, melefee

in gotge einfeitiger Darter Slrbeit gerne eintritt, ent=

gegenjtnvirfen unb ben Körperbau harmonifefe burd)'
jitbilben. ©aö Surnen förbert bamit aud) ben er=

ften Unterricht unb erleichtert bem Sttftruftor feine

Slufgare. ©ö ift ein £)ülf$mittet, beffen Sebeutung
niefet attein alle ^äbagogen für bie ottgemeine ©r=
jiefeung beö jungen Menfd)en, fonbern namentlid)
aud) alte Slrmeen ©uropaö in ben lefeten Saferjefen-
ben anerfannt feaben. SBir fehen eö in ben Solfo*
fchuten, an ben höhern Stlbungöanftatten unb »or
Slttem aud) im Militäruttterridit überaÜ angemanbt.
Sn biefer £)inftcbt barf bie fcfeweijerifd)e Slrmee nicht

jurüdbleiben unb beßhatb ertfeeitten wir ben Sefefel

jur SlitSarbeitung biefeö Reglementö.
Sei Slbfaffung beöfelben burften jwei Rüdftd)ten

uid)t außer 31 d>t gelaffen merben.

©ie erfte ift bie befdränfte Unterrid)tSjeit unferer
Slrmee. SBir fud)ten biefer Rechnung ju tragen, in=

bem mir einerfeitö »om ©erätfeturnen ganj abfafeen

unb unö mit ben einfaefeften gretübungen begnügten,
melcpe unferem S^ede entfpradien, inbem wir anbe*

rerfeitö bai Surnregtement mögtidift eng mit bem

Règlement ber ©olbotenfchule »erbanben uttb ben

größern Sfeeil ber ©chule beö ©olbaten ohne ©ewehr
in baöfelbe aufnoDmen. ©ie barin enthaltenen Se=

wegungen ftnb efôen ein angewanbteö Sumen. @o

bürfte ei möglich fein audi beim Minimum ber ge=

fefelid)en Unterricfetöjeit für ben Refruten, hei nur
einigermaßen jwedentfprechenber 3eiiöerwenbung bie

jum Surnunterricfet nöthige Sek ju gewinnen.
©ie jmeite ju beaditenbe Rüdftcfet liegt in ber Ue=

berjeugung, baß eö nidit genüge, ben Sumunterricbt
mäbrenb ber ©ienftjeit ju betreiben, fonbern baf}

berfelbe ftbott in ber Sotföfdjttle SBttrjel gefaßt fa*
ben muß. ©ie Refruten muffen turnerifch »orgebit=
bet in ben erften Militäruttterridit einlüden, ©er
Surnunterrid)t ift bann nur eine Sluffrifcfettng beö=

jenigen in ber Solföftbule. Slllein biöfeer hat eö att
einer mirflicb paffenben Stnteitttng jum Surnen itt
ben Solfëfd)uteti gefehlt uub gerobe biefem Sebürf=
uiß foli biefe Slnleitung ebenfaltö cntfpred)cn.

Snbem mir SDnen biefe Slnfchattungen mittbeiten,
erfuefeen wir ©ie, ben ©egenftanb Sfaex Prüfung ju
unterwerfen uub 3D* Mögticfefteö ju tDun, baf} and)

in ben Militärfdiufen ü$faei Kantonö ber Sttrnun=
terrtefet betrieben werbe. Ratürlich feaben wir feier

nur bie Refrutenfurfe im Sluge. 3" ben 2Bieber=

Dotungöfurfen mangelt bie Bcit baju.
SGBir merben attjäfertiefe in ber Snfonterie=Suftruf=

toreufchule für £)eranbilbung »on Sttminftmftoren
©orge tragen.

©eö SGBeitern erfuchen wir ©ie, bie Slnleitung auch

ben ©rjiefeungobeborben Sfaei Kantonö mitjutheilen
unb bie ©mpfehluug beifügen, auf ©infüferung beö

Surnenö in Solföfcfeuten bebacht ju fein. Romettt=

lieh bürfte biefe Slnleitung jum Surnunterricfet in
©cfeultefererfeminarien paffeub fein."

3Bir fügen bei, baf} bai Surn-Reglement bei g.
©cfeultfeeß in Büricfe erfefeienen unb burch olle Sücbfe

feanblungen à gr 1 ju bejiefeen ift.
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a. In die Linie:

378 Scbußrnketeu,
162 Wnrfraketen,

16 Brandraketen.

K. In die Divisionsparks:
168 Schußraketen,

72 Wurfraketen,
60 Brandraketen.

c. In den Depotpark:
240 Schußraketen,
104 Wurfraketen.

Art. 3. Die vier Raketenbatterien der Reserve

sind aufgehoben.
Den betreffenden Kantonen bleibt es überlassen,

entweder für die Bildnng der Auszüger-Batterien die

Altersklassen des Auszuges und der Reserve zn ver-
schmelzen, oder aber durch vermehrte Nekrutirung
innert drei Jahren diese Batterien auf den durch das

gegenwärtige Gesetz vorgeschriebenen Bestand zu
ergänzen. In letztcrem Falle wird die Mannschaft der

bisherigen Raketenbatterien der Reserve, so wie
überhaupt auch die in Zukunft aus den Raketenbatterien
in die Altersklasse dcr Reserve tretende Mannschaft
den übrigen Artilleriekompagnien der Bundesreserve
einverleibt.

Art. 4. Die auf die Organisation und den

Bestand der Raketenbatterien bezüglichen Bestimmungen
des Gesetzes über die Militärorganisation, vom 8.
Mai 1850, und des Gesetzes über die Beiträge an

Mannschaft, Pferden und Materiellem, vom 27. August

1851, so weit solche mit dem gegenwärtigen
Gesetze im Widerspruch sind, sind anfgehoben.

Art. 5. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung
dieses Gesetzes beauftragt.

Das Turn-Neglement.

Das Militärdepartement der schweizerischen

Eidgenossenschaft hat an die Militärbehörden der Kantone
in Bezug anf Einführung des neuen Turn-Regle-
ments folgendes Kreisschreihen erlassen:

«Anvei übersenden wir Ihnen die Exemplare der

soeben erschienen

„Anleitung zum Turnunterricht für die eidgenössischen

Truppen, erster Theil Freiübungen."

Dieses Reglement ist vom Bundesrath unterm 13.

Januar 1862 gutgeheißen worden und soll beim

Turnunterricht für sämmtliche Truppen provisorisch

angewandt werden.

Sie werden nicht verkennen, welchen Einfluß ein

richtig geleitetes Turnen auf die militärische Ausbildung

des angehenden Wehrmannes haben kann, und
wie gerade das Turnen das einzige Mittel ist, schwächliche

Körper zu stärken und zur Ertragung der

Anstrengungen zu kräftigen, dcr Verknöcherung, welche

in Folge einseitiger harter Arbeit gerne eintritt,
entgegenzuwirken und den Körperbau harmonisch
durchzubilden. Das Turnen fordert damit auch den

ersten Unterricht und erleichtert dem Jnstruktor seine

Aufgabe. Es ist ein Hülfsmittel, dessen Bedeutung
nicht allein alle Pädagogen für die allgemeine
Erziehung des jnngen Menschen, sondern namentlich
auch alle Armecu Europas in dcn lctztcn Jahrzehn-
den anerkannt haben. Wir sehen es in den

Volksschulen, an den höhern Bildungsanstalten und vor
Allem auch im Militärunterricht überall angewandt.

In dieser Hinsicht darf die schweizerische Armee nicht
zurückbleiben und deßhalb ertheilten wir den Befehl

znr Ansarbeitung dieses Reglements.
Bei Abfassung desselben durften zwei Rücksichten

nicht außer Acht gelassen werden.
Die erste ist die beschränkte Unterrichtszeit unserer

Armee. Wir suchten dieser Rechnung zu tragen,
indem wir einerseits vom Geräthturnen ganz absahen

und uns mit den einfachsten Freiübungen begnügten,
welche unserem Zwecke entsprachen, indem wir
andererseits das Turnreglement möglichst eng mit dem

Reglement der Soldatenschule verbanden und den

größern Theil der Schule des Soldaten ohne Gewehr
in dasselbe aufnahmen. Die darin enthaltenen

Bewegungen sind eben ein angewandtes Turnen. So
dürfte cs möglich fcin auch beim Miuimum der

gesetzlichen Unterrichtszeit für den Rekruten, bei nnr
einigermaßen zweckentsprechender Zeitverwendung die

zum Turnunterricht nöthige Zeit zu gewinuen.
Die zweite zu beachtende Rücksicht liegt in der

Ueberzeugung, daß es nicht genüge, den Turnunterricht
während der Dienstzeit zu betreiben, sondern daß

derselbe schon in der Volksschule Wurzel gefaßt haben

muß. Die Rekruten müssen turnerisch vorgebildet

in den ersten Militärunterricht einrücken. Der
Turnunterricht ist dann nur eine Auffrischung
desjenigen in der Volksschnle. Allein bisher bat es an
einer wirklich passenden Anleitung zum Turuen in
den Volksschulen gefehlt uud gerade diesem Bedürfniß

foll diese Anleitung ebenfalls entsprechen.

Indem wir Ihnen diese Anschauungen mittheilen,
ersuchen wir Sie, den Gegenstand Ihrer Prüfung zu
unterwerfen uud Ihr Möglichstes zu thun, daß auch

in den Militärschulen Ihres Kantons dcr Turnunterricht

betrieben werde. Natürlich haben wir hier

nur die Nekrutenkurse im Auge. In den Wieder-

holungskursen mangelt die Zeit dazu.

Wir werden alljährlich in der Jnfanterie-Jnstruk-
torenschule für Heranbildung von Tnrninstruktoren
Sorge tragen.

Des Weitern ersuchen wir Sie, die Anleitung anch

den Erziehungsbehörden Ihres Kantons mitzutheilen
und die Empfehlung beifügen, auf Einführung des

Turnens in Volksschulen bedacht zn sein. Namentlich

dürfte diese Anleitung zum Turnunterricht in
Schullehrerseminarien passend sein."

Wir fügen bei, daß das Turn-Reglement bei F.
Schultheß in Zürich erschienen nnd durch alle
Buchhandlungen à Fr 1 zu beziehen ist.
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